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In der NK 3/1997 macht sich Manfred Brusten für das Modell des »Polizei-
beauftragten« nach australischem Vorbild stark. Die Institution Ombuds-
mann, so der Kritiker der deutschen Polizei, würde polizeiliche Übergriffe
wirksam verhindern. Voller Enthusiasmus wird der »Erfolg« des australischen
Modells beschrieben. Mittlerweile habe es alle vormaligen Kritiker, sogar die
Polizeigewerkschaften, überzeugt. Brustens Daten sind nun mehr als zehn
Jahre alt und sehr versteckt findet sich ein Hinweis auf gewisse »Altlasten« und
»Polizeiskandale« in Australien, die nicht benannt, sondern mit Verweis auf
Vorkommnisse bei der deutschen Polizei relativiert werden. Hat nun der Om-
budsmann den Australiern zu einer besseren Polizei verholfen? Im Hinblick auf
die dortigen Skandale könnte man das genaue Gegenteil vermuten. 
Schon Ende der 80er Jahre befaßt sich eine Royal Commission (eine vom Par-
lament beschlossene Untersuchungskommission unter Richtervorsitz) mit
den sich häufenden Todesfällen von inhaftierten Ureinwohnern. Der un-
natürliche Tod ereilte Aboriginals vor allem in Polizeigefängnissen (vgl. dazu
Cunneen 1997, S. 144). Auch der Umstand, daß von 1990 bis 1997 in Aus-
tralien (Bevölkerung ca. 18 Millionen) mehr als zweihundert Personen in Po-
lizeihaft bzw. bei Verhaftungen eines unnatürlichen Todes sterben, läßt an der
Präventivfunktion des Ombudsmann zweifeln. Ein australischer Experte
(Comrie 1997) beschreibt Vorgänge der letzten zehn Jahre, die durch »suk-
zessive Korruptionsskandale und entsprechende Untersuchungen gekenn-
zeichnet waren. In Queensland deckt die Fitzgerald Untersuchung weitver-
breitete polizeiliche Verfehlungen auf, die in deren Organisationskultur tief
verwurzelt waren und in die damalige Regierung und politischen Führung
hineingereicht haben. …(B)edauerlich deplazierte Gruppenloyalität und die
Befolgung des code of silence (»Mauer des Schweigens«) haben die Auf-
deckung von Verfehlungen und Korruption verhindert.« In New South Wales
hat die Wood Royal Commission »ein schockierendes Ausmaß an polizeilicher
Korruption aufgedeckt«. Auf täglicher Basis hat sich die Polizei an Verbrechen
beteiligt, einschließlich organisiertem Diebstahl, Drogenhandel, illegaler Pro-
stitution etc. Dies habe zu einem pervertierten Rechtssystem mit dem
Mißbrauch polizeilicher Befugnisse, der Verfälschung von Beweismitteln und
schwersten Justizirrtümern geführt. Comries Bericht schildert »die Verwick-
lung in Bestechungszahlungen von Glasereibetrieben, insbesondere weitver-
breitet bei jüngeren Beamten…« (1997, S. 2).
Comrie ist weder Sprecher der australischen Zweigstelle von »Bürger beob-
achten die Polizei«, noch akademischer Polizeikritiker. Er ist der Polizeichef
von Victoria. Und er listet die Skandale nicht in einem internen Papier, son-
dern bei einer öffentlichen Vorlesung auf. In seine Liste von Skandalen in
Victoria gehört neben der einträglichen Umsetzung der »Broken Windows«-
Theorie durch Glaser und Polizisten ein Vergewaltigungsskandal in den Jahren
1996/97 und eine »Geheimakten«-Affäre.
Was immer die Vorzüge der Polizeibeauftragten sein mögen, Brustens Ein-
druck von den »insgesamt positiven Erfahrungen in Australien« beruht auf
Unkenntnis und einer dramatischen Fehleinschätzung. Der australische Om-
budsmann steht für das Modell einer Systemsicherung in einer polizeilichen
Praxis. Wenn diese im beschriebenen Maß von Übergriffen und Korruption
geprägt ist, nutzt wohl die beste Sicherung nichts.
Den Ombudsmann gibt es nach wie vor. Nur, so erklärte es mir Christine
Howlett, Chefin der Ethical Standards Policy&Review Unit der Victoria Police,
seien die dem Ombudsmann gemeldeten Fälle dem Hellfeld der Kriminalität
vergleichbar. Aus den gemeldeten Übergriffen ließen sich Rückschlüsse über
die Anzeigebereitschaft der Bürger ziehen, nicht aber über das Dunkelfeld
polizeilichen Fehlverhaltens. Wo es bei Absprachen mit illegalen oder legalen

Geschäftemachern keine Opfer gäbe,
oder wo Opfer von Übergriffen sich
selbst belasten müssen, um anzuzei-
gen, geht man nicht zum Ombuds-
mann. 
Man setzt entgegen der Brustenschen
Darstellung weniger auf internal inve-
stigation units. Diese hätten in Koope-
ration mit den police complaints autho-
rities mit Polizisten zum Teil das veran-
staltet, was korrupte Polizisten mit
Bürgern gemacht haben: widerrecht-
liche Vernehmungen, Rufschädigung,
Zerstörung von Karrieren und Existen-
zen. Ethical Standards werden nun in-
tern kontrolliert, werden zum Zen-
trum einer Qualitätssicherung und
Kontrolle in der Polizei (an die Brusten
nicht glauben mag). Die Standards
der Organisationskultur werden fort-
während, nicht nur im Krisenfall oder
Skandal, definiert, überprüft und
sanktioniert. Dienstvorgesetzte wer-
den in die Pflicht genommen. Verord-
nete Soziale Trainingskurse, Wiedergutmachung, Entschuldigung, Täter-Opfer-
Ausgleich, aber nicht für jugendliche Straftäter, sondern für Polizisten sind die
Maßnahmen. Gegebenenfalls wird diszipliniert oder entlassen mit entspre-
chender Strafverfolgung.
Bei uns müßten bestehende Probleme zunächst einmal offengelegt werden.
Unsere Kontrollmechanismen sind Strafrechtsparagraphen, auf die diszipli-
narrechtliche Maßnahmen folgen. Diese individualisierende Optik von
Strafrecht und Strafe bei Amtsvergehen stützt bei uns die Theorie von den
vereinzelten Schwarzen Schafen. Dazu gesellt sich eine unerträgliche Bestra-
fungspraxis, nämlich die Versetzung von »Problembeamten« in ohnehin pro-
blematische und überlastete Innenstadtreviere. Dort wo besondere Professio-
nalität, Transparenz und Bürgernähe des polizeilichen Handelns notwendig
wären, entstehen Tendenzen zur Abschottung und stereotype Wahrnehmun-
gen des polizeilichen Gegenübers. Unsere Probleme sind anderer Natur als
die in Sydney und in der Bronx. Ob euphorisches New York-Rezept oder aus-
tralischer Ombudsmann als Polizeikontrolleur: Reiseprospekte wollen etwas
verkaufen, was gefällt, und ihre Bilder zeigen in der Regel nicht, was einen in
Wirklichkeit erwartet.
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envater die Möglichkeit genommen ist, durch
seine Arbeitsleistung zur Vorsorge für die Familie
beizutragen.

Daneben steht der Verlust bereits erworbener
Positionen des Versicherten selbst. Die Berufs-
und die Erwerbsunfähigkeitsrente setzten vor-
aus, daß der Versicherte in den letzten fünf Jah-
ren vor Eintritt der Erwerbsunfähigkeit drei Jahre
Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäfti-
gung gezahlt hat. Dies bedeutet nichts anderes,
als daß bereits erworbene Anwartschaften nach
längstens zwei Jahren Strafhaft verfallen. 

Die Einschränkung (Beiträge für 36 der letzten
60 Monate) ist seinerzeit durch das Haushaltsbe-
gleitgesetz 1984 in die entsprechenden Vorschrif-
ten der RVO und des Angestelltenversicherungs-
gesetzes eingeführt worden. An die Strafgefange-
nen hat damals niemand gedacht; auch dem
Verfassungsgericht sind sie gedanklich entgan-
gen, als es die Neuregelung für mit der Verfassung
vereinbar gehalten hat, weil die bereits erworbe-
nen Anwartschaften durch (geringe) Beitragslei-
stungen aufrechterhalten werden konnten: »Hätte
der Gesetzgeber die angegriffenen Regelungen getrof-
fen, ohne den Betroffenen die Gelegenheit zu geben,
ihre Anwartschaften … aufrechtzuerhalten, so hätten
diese, auch wenn sie zur Erreichung der gesetzgeberi-
schen Ziele als geeignet und erforderlich erscheinen,
den Anforderungen des Art. 14 GG an eine zulässige
Inhalts- und Schrankenbestimmung nicht entspro-
chen. Der Entzug der durch eigene, oft erhebliche Bei-
tragsleistungen erworbenen Invaliditätssicherung
wäre für die in typischen Fällen auf diesen Versiche-
rungsschutz angewiesenen Versicherten nicht mehr
zumutbar gewesen.«10

Der typische Gefangene ist erheblich ver-
schuldet (durchschnittlich – unter Außeracht-
lassung extremer Fälle – etwa 25.000 DM)11 und
hat die Möglichkeit freiwilliger Beitragsleistung
nicht. Der Totalentzug der Anwartschaften ver-
stößt evident gegen Art. 14 Abs. 1 GG.

Auch im übrigen ist die Nichteingliederung in
die Rentenversicherung verfassungsrechtlich be-
denklich. An erster Stelle steht der Gleichheits-
grundsatz, dessen durchschlagende Wirkung der
Gesetzgeber mit dem Strafvollzugsgesetz selbst
bestätigt hat. Das Konzept, daß auch fremdbe-
stimmte Arbeit (die verlangt werden kann) nicht
in eine andere Kategorie gehört als Arbeit »an
sich«, führt zwangsläufig zur Sozialversiche-
rung. Daran ändert sich nichts, nur weil mit der
Umsetzung aus rein fiskalischen Gründen ge-
zaudert wird.

An zweiter Stelle steht das Sozialstaatsgebot.
Es verlangt die staatliche Vor- und Fürsorge für
einzelne, die aufgrund persönlicher Lebensum-
stände oder gesellschaftlicher Benachteiligung
in ihrer persönlichen und sozialen Entfaltung
behindert sind. Das Maß der dem Gesetzgeber
eingeräumten Differenzierungsmöglichkeiten
richtet sich nach der Natur des in Frage stehen-
den Lebens- und Sachbereichs. Aus der Natur
der Sache vorgegebene oder sonst sachlich ein-
leuchtende Gründe für die Auffassung, Gefange-
nenarbeit sei etwas anderes als die Arbeit eines

Arbeitnehmers, lassen sich nicht finden, nach-
dem die Figur des besonderen Gewaltverhältnis-
ses aufgegeben und der Gefangene als Grund-
rechtsträger erkannt ist. Zu sehr wird auch die
jetzige Diskussion noch von »überkommenen
Auffassungen« über den Strafvollzug beherrscht.

Fiskalisches

Grundrechtsschutz findet nicht nur nach
Maßgabe der zur Verfügung stehenden Mittel
statt. So hat das BVerfG etwa deutlich gemacht,
daß der Staat sich dem Untersuchungsgefange-
nen gegenüber nicht darauf berufen kann, daß
er seine Gerichte nicht ausreichend ausstattet.12

Vielmehr ist es Aufgabe des Staates, im Rahmen
des Zumutbaren alle Maßnahmen zu treffen, die
geeignet und nötig sind, einer Überlastung der
Gerichte vorzubeugen; er hat die dafür erforder-
lichen personellen und sächlichen Mittel aufzu-
bringen, bereitzustellen und einzusetzen. Diese
Aufgabe des Staates folgt ohne weiteres aus der
Pflicht zur Justizgewährung. 

Soweit ersichtlich, hat das BVerfG bisher fiska-
lische Gründe nicht als grundsätzlichen Ein-
wand gegenüber finanziellen Ansprüchen an
den Staat anerkannt. Nach den Maßstäben des
Grundgesetzes wäre dies auch nicht möglich,
weil sich der Staat dann der verfassungsrichterli-
chen Kontrolle entziehen könnte.

Der Senat wird daher lediglich die Frage prü-
fen können, mit welchen Übergangsfristen die
Gleichheit vor dem Gesetz sichergestellt werden
soll. Eine Grenze könnte allenfalls dann zu zie-
hen sein, wenn eine Neuregelung das bestehen-
de System der Sozialversicherung unterminiert. 

Dafür spricht jedoch wenig. Ob der Generatio-
nenvertrag als Grundlage eines Umlageverfah-
rens auch in Zukunft Bestand haben kann, muß
sich erst noch zeigen. Die Gleichgewichtsformel
(Anzahl der Beitragszahler mal Durchschnitts-
beitrag gleich Anzahl der Leistungsempfänger
mal Durchschnittsleistung) ist als Rechenme-
thode schon deshalb gefährdet, weil das Ver-
hältnis zwischen Erwerbstätigen und Rentnern
von jetzt etwa 2:1 in den nächsten dreißig Jah-
ren auf fast 1:1 zurückgehen wird. Die Einbezie-
hung der Strafgefangenen läßt also schon von
der Größenordnung her keinen gewichtigen
Einfluß auf das Versicherungssystem erwarten. 

Wirklich gesicherte Erkenntnisse über die ge-
samtwirtschaftlichen Kosten und Nutzen einer
leistungsorientierten Entlohnung für Strafge-
fangene scheinen zu fehlen. Das Hamburger Mo-
dell läßt einen vielversprechenden Ansatz erken-
nen, ist wegen der verhältnismäßig geringen
Teilnehmerzahl aber möglicherweise nicht reprä-
sentativ. Immerhin stehen seine Ergebnisse im
Einklang mit subjektiven Evidenzerlebnissen
von Unternehmern: Wird der Lohn von arbei-
tenden Strafgefangenen durch Naturalleistungen
aufgebessert, steigt in der Regel die Produktivität.

Zuverlässig quantifizieren lassen sich die vor-
aussichtlichen Kosten ohnehin nicht. In wel-

chem Umfang die Kommunen einspringen müs-
sen (über die Sozialhilfe), weil der Staat keinen
ernsthaften Lohn zahlt und die Sozialversiche-
rung unterläßt, ist unbekannt. Das ändert nichts
daran, daß das fiskalische Argument zu Lasten
Dritter – nämlich der Kommunen – geht.

In einem weiteren Bereich ist man auf Vermu-
tungen angewiesen: Vieles spricht dafür, daß
eine kontinuierliche Beschäftigung im Vollzug
bei leistungsorientierter Entlohnung geeignet
ist, die Rückfallquote und dadurch die Gesamt-
kosten des Vollzuges zu senken. Hierfür würde
bereits ein statistisch signifikanter Zusammen-
hang zwischen Rückfall und Verschuldensstand
bei Entlassung ausreichen. 

Die Frage nach den Ansprüchen der Strafge-
fangenen muß zunächst ohne Rücksicht auf die
fiskalischen Interessen beurteilt werden. Dabei
könnten dem Gesetzgeber Steigerungsfristen
eingeräumt werden (soweit nicht durch die gel-
tende Regelung Dritte geschädigt werden);
strenggenommen sollte es für den Staat aber
kein langsames Hineingleiten in seine Verpflich-
tungen mehr geben. Betrachtet man die zurück-
liegende Zeit und die dadurch entstandenen
Ungerechtigkeiten, ist dies aus Gründen des So-
zialstaatsprinzips nicht länger hinzunehmen.
Das Sozialstaatsgebot schafft keine Ansprüche,
doch es verbietet, fundamentale sozialrechtliche
Ansprüche hintanzuhalten.

Michael Rosenthal ist Rechtsanwalt in Karlsruhe
und hat einen der Beschwerdeführer in der mündli-
chen Verhandlung vor dem BVerfG vertreten
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